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-  Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigen-
tumsrecht 

-  Schwerpunkt: Woh-
nungseigentums- und 
Mietrecht sowie Mak-
ler und Bauträgerrecht

Rechtsanwalt 
Rüdiger Fritsch

Fachautor:

Aufgrund der insoweit zwingenden 
Regelungen der §§ 1 und 3 WEG kann 
Sondereigentum an Grundstücksflächen 
nicht wirksam begründet werden. Wie 
kann nun sichergestellt werden, dass ein 
Eigentümer einen Stellplatz, eine Terras-
se oder einen Garten erwerben kann? Die 
Praxis hat als Ausweg das sog. Sonder-
nutzungsrecht geschaffen. Dabei handelt 
es sich um eine Gebrauchsregelung, durch 
welche einem oder mehreren Wohnungs-
eigentümern ein exklusives alleiniges 
Nutzungsrecht an bestimmten Teilen oder 
Flächen des gemeinschaftlichen Eigen-
tums eingeräumt wird. Das Oberlandes-
gericht (OLG) Düsseldorf musste sich 
aktuell mit der Frage befassen, welche 
Auswirkungen Versäumnisse bei der Ein-
räumung eines Sondernutzungsrechts für 
die Wohnungseigentümer haben. Die 
Entscheidung (OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 6.7.2017 – 3 Wx 46/17) zeigt auf, dass 
die Folgen fatal sein können.

Der Fall:
Im Jahre 2009 vereinbaren die drei Woh-
nungseigentümer E, K und L, dass die 
Teileigentumseinheit des Eigentümers E 
zukünftig als Wohnung genutzt werden 
darf. Im Gegenzug wird dem Eigentümer 
K das Sondernutzungsrecht an zwei Kfz.-
Stellplätzen auf dem Grundstück der 
Wohnungseigentümergemeinschaft ein-
geräumt. Weil noch einige finanzielle 
Fragen zu regeln sind, wird der die Än-
derung der Teilungserklärung beurkun-
dende Notar angewiesen, den Antrag auf 
Eintragung der zugunsten des K begrün-
deten Sondernutzungsrechte erst zu einem 
späteren Zeitpunkt auf gesondertes Ersu-
chen zur Eintragung im Grundbuch zu 
bringen. Erst 2016 wird der Notar beauf-
tragt, nun auch die Kfz.-Stellplätze des 
K im Grundbuch eintragen zu lassen. 

Das Grundbuchamt lehnt den Vollzug 
jedoch ab, weil 2015 der neue Eigentümer 
Q anstelle des L in die Gemeinschaft 
eingetreten ist und dieser seine Zustim-
mung zur Eintragung verweigert. K zieht 
vor Gericht.

Das Problem:
Die Einräumung eines Sondernutzungs-
rechts stellt eine Vereinbarung der Woh-
nungseigentümer i.S.d. § 10 Abs. 2 S. 2 
WEG dar, wonach diese durch allseitige 
Einigung vom Wohnungseigentumsgesetz 
abweichende Regelungen treffen können.
Dabei handelt es sich, schuldrechtlich 
gesehen, um einen Vertrag der Wohnungs-
eigentümer, die sich über eine bestimm-
te Nutzung des gemeinschaftlichen Ei-
gentums (hier: Stellplatznutzung) einigen. 
Allerdings regelt § 10 Abs. 3 WEG, dass 
eine solche Vereinbarung für einen Rechts-
nachfolger (hier: den neu hinzugekom-
menen Eigentümer Q) nur dann verbind-
lich ist, wenn das Sondernutzungsrecht 
auch im Grundbuch eingetragen wird.
Vorliegend trat Q im Jahr 2015 in die 
Gemeinschaft ein, also zu einem Zeit-
punkt, als noch keine Grundbucheintra-
gung des Sondernutzungsrechts des K 
vorlag. Nun stellt sich die Frage nach 
dem Schicksal des zwar 2009 begründe-
ten, aber 2015 noch nicht eingetragenen 
Sondernutzungsrechts.

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf:
Das OLG Düsseldorf kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Sondernutzungsrechte 
zugunsten des K zunächst wirksam ent-
standen sind, denn hierüber liegt schließlich 
eine vertragliche Einigung sämtlicher da-
maliger Eigentümer (E, K und L) vor. 
Einer Grundbucheintragung bedurfte es 
zu dessen Wirksamkeit nicht (so auch: 

Das „flüchtige“ Sondernutzungsrecht
››› Wohnungseigentumsrecht ‹‹‹ von RA Rüdiger Fritsch [0157]

OLG München, Beschl. v. 22.12.2017 – 34 
Wx 139/17). 
Wird das Sondernutzungsrecht aber nicht 
im Grundbuch eingetragen, d.h. nicht „ver-
dinglicht“, so entfaltet das zunächst wirk-
sam vereinbarte Sondernutzungsrecht aber 
keinerlei Rechtswirkungen zu Lasten spä-
ter neu in die Gemeinschaft eintretender 
Eigentümer. Diese müssen das Sondernut-
zungsrecht nicht gegen sich gelten lassen.

Praxis-Tipp:
De facto ist ein nicht im Grundbuch ein-
getragenes Sondernutzungsrecht nichts 
wert, da später hinzukommende Eigen-
tümer hieran nicht gebunden sind.
Solche fatalen Fehler geschehen in der 
Praxis vor allem bei der Begründung von 
Wohnungseigentum durch einen Bauträ-
ger, der sich die nachträgliche Begründung 
oder Zuweisung von Nutzungsrechten für 
einen späteren Zeitpunkt vorbehält. Er-
werber sind gut beraten, hier das Grund-
buch genau zu prüfen. 


